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B e a n t W 0 r tun 9 

t-1cf lAB 

1991 .. ns- 3 1 
zu -10'z'I/J 

der Anfrage der Abg. Meisinger, Dolinschek, Böhacker betreffend 
Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten (Nr. 1024/J): 

1. Welche der bestehenden gesetzlichen Unterschiede zwischen 

Arbeitern und Angestellten halten Sie noch für sachlich 

gerechtfertigt, welche nicht mehr? 

2. Werden Sie dem Nationalrat einen Gesetzesentwurf zuleiten, 

der eine Vereinheitlichung der divergierenden Bestimmungen 

vorsieht? 

3. Wenn ja, wann ist mit einer entsprechenden Vorlage zu 

rechnen? 

4. Wenn nein, warum nicht? 

Zu 1.: 

Ich halte die noch bestehenden gesetzlichen Regelungen, die 

zwischen Arbeitern und Angestellten differenzieren, im allge~ 

mein~n nicht mehr für sachlich gerechtfertigt. Die Berechtigung 
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einer Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten wird in 

der modernen Industriegesellschaft immer zweifelhafter. In 

weiten Bereichen ist weder mit der Qualifikation der Tätigkeit 

noch m:t der Stellung im Produktionsprozeß eine Unterscheidung 

zu rechtfertigen. Insbesonders die für Arbeiter noch immer 

wesentlich schlechtere Rechtsstellung im Bereich der Kündigungs

fristen und -termine, der Dienstverhinderung aus wichtigen, in 

der Person des Arbeitnehmers gelegenen Gründen, aber auch zum 

Teil noch auf dem Gebiete der Entgeltfortzahlung bei Dienstver

hinderung wegen Erkrankung, halte ich für sachlich nicht mehr 

gerechtfertigt. Hingegen wird man die Sonderstellung 

lei t end e r Angestellter etwa im Bereich des Arbeitszeit

rechts und des Betriebsverfassungsrechts aufgrund ihrer Position 

im Betrieb und Unternehmen für sachgerecht halten können. 

Zu 2 .. : 

Ich werde daher Initiativen zur Vereinheitlichung der zwischen 

Arbeitern und Angestellten differenzierenden, sachlich nicht 

mehr gerechtfertigten Bestimmungen ergreifen und nach ent

sprechender Vorbereitung dem Nationalrat einen Gesetzesentwurf 

zuleiten. 

Zu 3 .. und 4.: 

Eine entsprechende Vorlage ist wegen der notwendigen Beratungen 

im vorparlamentarischen Raum keinesfalls vor Ende 1991 zu er

warten. 

Der Bundesm'nister~ 
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